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§ 34  Allgemein 
 
(1) Die Schiedsstellen geben sich eine Geschäftsordnung, die der Zustimmung der obersten 
Rettungsdienstbehörde bedarf.

(2) Die Amtsperiode der Schiedsstellen beträgt jeweils vier Kalenderjahre.

(3) Die Zentrale Abrechnungsstelle führt die Geschäfte der Schiedsstellen (Geschäftsstelle).


